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Elterngeld beim Kindergeld bis 300 Euro nicht anrechnen

Presseinformation

Elterngeld wird bei der Ermittlung der Einkünfte und Bezüge sowohl bei der Steuererklärung als auch beim Kindergeld angerechnet. Das führt oft zu einer höheren Steuerbelastung und kann auch den Verlust des Kindergeldes bedeuten. In diesem Zusammenhang macht der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) auf die Verfügungen einiger Oberfinanzdirektionen aufmerksam. Die Finanzbehörden werden darin angewiesen, den Mindestbetrag von 300 Euro monatlich bei der Berechnung der Einkünfte und Bezüge des Kindes unberücksichtigt zu lassen. 
Elterngeld erhalten Eltern für Kinder, die nach dem 31.12.2006 das Licht der Welt erblicken. Dieses beträgt 67 Prozent des durchschnittlichen monatlichen Nettoverdienstes, maximal 1 800 Euro, mindestens 300 Euro monatlich. Von dieser Neuregelung mögen etliche Eltern profitieren. Spätestens jedoch mit dem Steuerbescheid 2007 kommt für viele auch das Erwachen. Oft stehen Steuernachzahlungen von mehreren hundert Euro ins Haus. Vorrangig Verheiratete, bei denen ein Elternteil berufstätig ist, können davon betroffen sein. Grund für die höhere Steuerschuld ist die Berücksichtigung des Elterngeldes als Lohnersatzleistung im Rahmen des Progressionsvorbehalts, der den Steuersatz erhöht. 

Beim Kindergeld gibt es ein ähnliches Problem. Auch hier wird das Elterngeld bei der Ermittlung der eigenen Einkünfte und Bezüge des Kindes einbezogen. Betragen diese zusammen im Jahr mehr als 7 680 Euro, entfällt das Kindergeld für das gesamte Jahr. 

Nach Mitteilung des NVL haben einige Oberfinanzdirektionen die Finanzämter angewiesen, bei der Ermittlung des Kindergeldanspruchs den Mindestbetrag von 300 Euro monatlich unberücksichtigt zu lassen. Das kann für viele Eltern erwachsener Kinder, die selbst bereits Kinder haben, die Rettung des Kindergeldes bedeuten. Betroffene Eltern sollten bei Anrechnung des Elterngeldes als Bezug mit Hinweis auf die Verfügungen der Oberfinanzdirektionen Münster, Frankfurt/ Main und Chemnitz Einspruch einlegen. Anders sieht es bei der Berücksichtigung des Elterngeldes im Rahmen der Progression aus. Hier bleibt es dabei, dass das Elterngeld in voller Höhe berücksichtigt wird. 

Hilfe und weitere Informationen dazu erhalten Mitglieder von Lohnsteuerhilfevereinen in den örtlichen Beratungsstellen. Wer als Arbeitnehmer, Rentner oder Arbeitsloser Mitglied werden will, findet die Anschriften von Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de oder kann diese telefonisch erfragen unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49.
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